
1.Beib1att 31.Mai 1952 

Auf eine Anfrage der Abg. Neu wir t h und Genossen, betreffend 

Personalvertretungswahlen bei den Österreichisohen Bundesbahnen, teilt 

Bundesminister für Verkehr und. ve,rstaatliohte Betriebe Dipl .... lng. 

Wal d b run n e r tel gendes mi t : 

Die zur Zeit bei den Österreiohisohen Bundesba.hnen geltende, Per~ 

sonalyertretungsvorsohrift (Dienstvorschrift A 4 ) und WahlOrdnung 

wurde mit Diensta.nweisung Nr.10 im 3.S1;üok des Amtsblattel;l der General", 

direktion ,der Östarrelchisohen Bundesba.hnen aus 1946 verlautbart und. mit . ' 

DA Nr.90 aus 1946 (20.Stüek des OD.-Amtsblattes) abs-eändert • Die Amts-

blätter der Generaldirektion sind frei verkäuflich, sodass jederma~n, 

der Interesse a.n iraendeiner Verfügung hat, die Mögliohkeit besitzt, 

entweder cUeijes Interesse duroh K,uf' des betreffenden Einzelstüokes 
. , 

zu befriedigen oder überhaupt s,ioll durch laufenden Bezug über a.lle 

Verlautbarungell zu unterriohten_ Im übrigen ha.t jeder Bedienstete Jeder ... 

zeit die Mögliohkeit,. bei seiner Dienststelle in die dort erliegende 

Arntsblattsammlung Einslcht zu nehmen \lnd sich solcherart uneing~schränkt 
zu informieren'. 

Die Bestimmungen des § 15(2) derWablordrtu1'1€. wonaoh naben den im 

österreiohisohen Gewerkschaftsbund (Gewerkschaft der Eisenbahnbediensteten) 
bestehenden und von ihm anerkannten Wahl gruppen auch andereG~:ppen 

als wahlwerbend aUftre,ten können, dia einen entspreohendenWa.hlrVorschlag 

üb~rreichen - dieser Vorsohlag muss von 8 Prozent aller Wa.blb~recht1gten 

jenes Bereiohes unterzeiohnet sein,; für den di$ Ka.ndidatur erfolgen soll -, 
: • . ! 

stellt nicht eine bei den österreichisollEm Bunde sb ahnen bestehende 

Besonderheit, sondern eine Analoitie zu den Besti~gen des § 49 Abs.2 

der Nationalrats-WahlDrdnung, BGBl.Nr.12~/1949, dQs-§'9 Abs.5des Be­

triebsrä;tGgesetzas, BGBl.Nr.91/l947, sowie zu jenen der §§ 13 Abs e2 lit.f 

und 14 Abs.2 lit.a der Betriebsräte ... Wahlorcinuns. aOB1.Nr.211/1947, dar. 
Auch nach'diesen zitierten Bestimmungen müssen sich jea6 Wa.hlberechtigten, 

die einen Wahl vorschlag unterstützen" durch Abgabe ihrer Untersohrift 

vor der Wahl "dek1a.rieranfl • Von einer "öffentlicheS') Deklariarung" kann 

aber keine Rede sein, da der unterschriebene Wahlvorsohlag lodiglich dem 

Zentralwahlausschuss zugänglich ist und dieser nach P:rUfung desselben 
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nur die Tatsaohe der lCar8.datur v~rlaUtba.rt. Eine,Beka.nntmaehung der Namen 
~-.'" . . 

jener.B&d.iansteten, die den Wahlvorschlag untar~chrieben habe~, kommt 

überhaupt nicht ~n Betracht. 

Die, Behau.ptung, dass der sozialistischen Gewerkscihafts:f'rak,tion be~' 

Durchfübrung der Parsonalvertretungsw~hlen ein Monopol eingeräumt witd, 

i'st unzutreffend. IR 4e,n §§3Abs,5, 4 Abs.6, 5 .Abs.6 und 6 rAbS.3d,G: 

Persol'lalvertretungsV'orsohl,'ift uhd Wahlordnung ist ausdrücklioh festgelegt, 

dass die Mi tglie,der dar' Wähl aus ,;ohüss'e "auf di,a einzelnenVolt'l:Östar .. " 
, " '" ' , " " '.', ," " " , , ,'@I " " '; , , ' 

reichisohe,n Gewerkschaitsbund (Gewerkscha.ftd'e~ Eisenbahnbedienst'eten) , 
'. ,. . .; . ',. . ..." . , . . . ~. 

anerkannten wahlwerbenäen G~ppen gleiohmässißauf~uteilen sind'i. Es ist 

also unabhängig vom Efgebn,is ' del': jeV1ei.ls"let'~teh Wa;hlihreBe'teili~ng am 

, Wahl verfa,hren einepe.ri tätisehe. 

Sohliessliop. sainoch bemerkt, ' dassgegellwä.:t-tignoch nicht gesa.gt 

werdEl%1 kann, ob d~r Anwendungsbereichcles,in Aussicht ßenoJtimen~n Per~onal.­
vertretungsgesetzes die österreiohische~Bundesballftell einSChl1eS~~nwil'd' 
Eine- Abänderung der best,ehEmden Personalvertratüngsvorsohritt ha.lteich aber 

, zur Zei tnioht;f'U:r:-' 'erforderlioh, da. nach' dem'Vorge$agteli$1n~ freie und 'un ... 
,,' • • • ,.'. '. J • " 

abhängige Kandidatur sowie Wahl beteiligung 'bei clen Personälvertre~ungswablen 

ohnedies gewährleis jjet erschein,en.' 
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